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TEXT TEIL B  
 
ZUR ERGÄNZUNGSSATZUNG NR. 12  
„WOHNBEBAUUNG MÜHLGASSE - ORTSTEIL GROßFURRA“ 
-   E N T W U R F  - 

  
P R Ä A M B E L 
 
Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 3 des 

Gesetzes vom 05.10.2022 (GVBl. S. 414, 415), und des § 34 Abs. 4 Baugesetzbuch 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zu-

letzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6), wird der 

Stadtrat der Stadt Sondershausen die nachstehende Ergänzungssatzung, bestehend 

aus dem Plan Teil A und den Festsetzungen durch Text Teil B, als Satzung beschlie-

ßen.  

 
I. T E X T L I C H E   F E S T S E T Z U N G E N 
 (§ 9 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung) 
 

1. Maß der baulichen Nutzung  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
1.1 Grundfläche (§§ 16, 19 BauNVO) 

 

 Die zulässige Grundfläche GR wird durch Planeinschrieb festgesetzt: 

 

 GR 260 m² je Baugrundstück. 

 

 
2. Überbaubare Grundstücksflächen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 1, 3 BauNVO) 
 
2.1 Die Lage der überbaubaren Grundstücksfläche wird im Plan Teil A durch Bau-

grenzen bestimmt. 

 

2.2 Die Baugrenzen dürfen (gem. § 23 Abs. 3 BauNVO) durch untergeordnete Ge-

bäudeteile wie Gesimse, Dachvorsprünge, Hauseingangsbereiche, Hausein-

gangstreppen und deren Überdachungen, Blumenfenster und Vorbauten wie 

Erker und Balkone oder Loggien geringfügig überschritten werden, wenn sie 

nicht mehr als 1,50 m hervortreten. Sie dürfen sich über weniger als die halbe 

Länge der Gebäudewand, Dachüberstände und Gesimse über die volle Länge 

der Gebäudewand erstrecken. Vorspringende Gebäudeteile müssen einen Ab-

stand von mind. 4,0 m zu Pflanzstandorten von Bäumen aufweisen. 
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3. Garagen und Stellplätze 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
 
3.1 Offene und geschlossene Garagen sind auf der „Fläche für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ un-

zulässig 

 

3.2 PKW- Einstellplätze sind auf der „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ unzulässig. 

 
 

4. Nebenanlagen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO) 
 
4.1 Auf der „Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft“ sind Nebenanlagen als linienförmige Versickerungsanlagen 

für Niederschlagswasser zulässig.  

 

4.2 Andere als in Nr. 4.1 bezeichnete Nebenanlagen sind auf der „Fläche zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ un-

zulässig. 

 

 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
5.1 Auf der „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft“ mit der Bezeichnung M ist eine freiwach-

sende, unbeschnittene Strauchhecke mit umlaufendem Krautsaum anzupflan-

zen, zu entwickeln und zu pflegen.  

  

 Die Strauchhecke ist als einreihige Hecke anzupflanzen. Die Pflanzreihe soll ei-

nen Abstand von 1,5 m zur Grundstücksgrenze aufweisen. Der Pflanzabstand 

zwischen den Pflanzen in der Reihe soll nicht breiter als 1,0 m sein. Es sind 

insgesamt 63 Sträucher zu pflanzen. 

  

 Für die Strauchhecke sind standortheimische Laubsträucher zu verwenden. Es 

sind Arten geringer bis mittlerer Wuchshöhe anzupflanzen. Die zu verwenden-

den Arten sind der „Artenauswahl“ (Punkt 5.7) zu entnehmen. Alle im Bereich 

der Strauchhecke anzupflanzenden Laubsträucher sollen aus gebietseigenen 

Beständen (Verbreitungsgebiet 2) und von zertifizierten Produzenten stammen. 

 

 Auf der nördlichen, östlichen, südlichen und westlichen Seite der Strauchhe-

cke ist ein 1,5 m breiter Krautsaum (gemessen von den Pflanzstandorten der 

Laubsträucher) anzulegen und zu entwickeln. Zur Entwicklung standorttypi-

scher Gras- und Staudenfluren ist für die Ansaat eine standortgerechte, ge-

bietsheimische Wildsaatgutmischung aus heimischen Wildkräutern und -grä-

sern (Regio-Saatgut) zu verwenden. Die extensive Pflegemaßnahme des Kraut-

saums hat durch eine einmalige Mahd pro Jahr (im Juli – August) zu erfolgen. 

Das Mahdgut soll auf der Fläche für 3 – 7 Tage verbleiben, um das Ausfallen 

von Samen und das Auswandern von Kleinlebewesen zu ermöglichen. Danach 

ist das Mahdgut zu entfernen. 
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5.2 Auf jedem Baugrundstück im Geltungsbereich der Ergänzungssatzung sind 

mindestens 2 hochstämmige Laub- oder Obstbäume zu pflanzen. Vorhandene 

hochstämmige Obstbäume, die erhalten werden, sind bei der Ermittlung anzu-

rechnen.   

 

 Der im Plan Teil A Geltungsbereich der Ergänzungssatzung als zu erhalten ge-

kennzeichnete, hochstämmige Obstbaum ist zu erhalten, zu pflegen und bei 

Abgang umgehend durch einen hochstämmigen Obstbaum gemäß Artenaus-

wahl (Punkt 5.7) zu ersetzen. 

  

 Hochstämmige Laub- oder Obstbäume müssen einen Pflanzabstand von min-

destens 4,00 m zu Gebäuden und Grundstücksgrenzen sowie mindestens 8,00 

m zwischen den Bäumen aufweisen. 

 Für die Bäume mit Pflanzgebot sind standortheimische, hochstämmige Laub-

bäume (in der Pflanzqualität Hochstamm, 3-mal verschult, Stammumfang min-

destens 12 – 14 cm, in 1,0 m Höhe vom Gelände gemessen, Kronenansatz ab 

1,80 m Stammhöhe) oder hochstämmige Obstbäume (in der Pflanzqualität 

Hochstamm, 2-mal verschult, Stammumfang mindestens 7 – 8 cm, in 1,0 m 

Höhe vom Gelände gemessen, Kronenansatz ab 1,80 m Stammhöhe) zu pflan-

zen. Die festgesetzten anzupflanzenden Bäume sind der „Artenauswahl“ 

(Punkt 5.7) zu entnehmen.  

 

 Alle nicht durch bauliche Haupt-, Neben- und Verkehrsanlagen überbauten 

Grundstücksflächen der privaten Baugrundstücke sind zu begrünen oder zu 

bepflanzen. Freiflächengestaltungen mit gebrochenen oder ungebrochenen, 

natürlichen oder künstlichen Gesteinsmaterialien, z. B. Schotter oder Ziegel-

bruch, sind unzulässig. Diese Regelung trifft nicht für Spritzschutzstreifen in 

einer Breite von max. 0,5 m an den Gebäuden zu. 

 

5.3 Die Neuanlage der Strauchhecke mit Krautsaum und die Neuanpflanzung von 

Bäumen soll auf dem jeweiligen Grundstück im Geltungsbereich spätestens in 

der zweiten Pflanzperiode nach der Nutzungsaufnahme des darauf errichteten 

Hauptgebäudes erfolgen. 

 

 Alle Bäume mit Pflanzgebot sind auf Dauer zu erhalten, zu pflegen und bei Ab-

gang umgehend gemäß „Artenauswahl“ (Punkt 5.7) zu ersetzen. 

 

5.4 Externe Ausgleichsmaßnahme 1 

 

 Zur vollständigen Kompensation des geplanten Eingriffs im Geltungsbereich 

der Ergänzungssatzung ist die externe Ausgleichsmaßnahme 1 auf einem pri-

vaten Flurstück an der Rumbachstraße (Gem. Großfurra, Flur 6, Flurstück 

173/13) durchzuführen. Auf der Fläche der externen Ausgleichsmaßnahme 1 ist 

eine Streuobstwiese mit einer Fläche von 720 m² anzulegen. Ziel der Kompen-

sationsmaßnahme ist die Anlage, Entwicklung und dauerhafte, extensive 

Pflege und Erhaltung einer Streuobstwiese.  

  

 Die im Plan „Geltungsbereich der externen Ausgleichsmaßnahme 1“ als zu er-

halten gekennzeichneten 3 Obstbäume sind zu erhalten, zu pflegen und bei Ab-

gang umgehend durch regionaltypische, hochstämmige Obstbäume gemäß Ar-

tenauswahl (Punkt 5.7) zu ersetzen. 

 

 Im Geltungsbereich der externen Ausgleichsmaßnahme 1 sind auf einer Fläche 

von 720 m² mindestens 7 weitere hochstämmige Obstbäume neu zu pflanzen. 

Der Gesamtbestand auf der Streuobstwiese soll mindestens 10 Obstbäume be-

tragen. 
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 Neu anzupflanzende, hochstämmige Obstbäume müssen einen Pflanzabstand 

von mindestens 4,00 m zu Gebäuden und Grundstücksgrenzen sowie mindes-

tens 8,00 m zwischen den Bäumen aufweisen. 

 Für die Obstbäume mit Pflanzgebot sind regionaltypische, hochstämmige 

Obstbäume (in der Pflanzqualität Hochstamm, 2-mal verschult, Stammumfang 

mindestens 7 – 8 cm, in 1,0 m Höhe vom Gelände gemessen, Kronenansatz ab 

1,80 m Stammhöhe) zu pflanzen. Die festgesetzten anzupflanzenden Bäume 

sind der „Artenauswahl“ (Punkt 5.7) zu entnehmen.  

 

 Die auf der Fläche im Geltungsbereich der externen Ausgleichsmaßnahme 1 

vorhandene Vegetation aus Gräsern und Kräutern im Bereich der zu entwi-

ckelnden Streuobstwiese ist zu erhalten und extensiv durch einmalige Mahd 

pro Jahr (im Juli / August) zu pflegen. Das Mahdgut soll auf der Fläche für 3 – 7 

Tage verbleiben, um das Ausfallen von Samen und das Auswandern von Klein-

lebewesen zu ermöglichen. Danach ist das Mahdgut zu entfernen. 

 Die Obstbäume sind durch regelmäßige Obstbaumschnitt-Maßnahmen (Erzie-

hungs-, Erhaltungs- und Verjüngungsschnitte) dauerhaft zu pflegen. 

 

5.5 Die Neuanlage der Streuobstwiese durch Neuanpflanzung von Obstbäumen im 

Geltungsbereich der externen Ausgleichsmaßnahme 1 soll spätestens in der 

zweiten Pflanzperiode nach dem Inkrafttreten der Ergänzungssatzung erfolgen. 

 Die Erhaltung und regelmäßige Pflege der Obstbäume und der Ruderalflur ob-

liegt der Vorhabenträgerin oder ihrem Rechtsnachfolger für einen Zeitraum 

von 30 Jahren nach Erstanlage der Streuobstwiese. 

 

5.6 Externe Ausgleichsmaßnahme 2 

 

 Zur vollständigen Kompensation des geplanten Eingriffs im Geltungsbereich 

der Ergänzungssatzung ist die externe Ausgleichsmaßnahme 2 auf einem städ-

tischen Flurstück im OT Oberspier (Gem. Oberspier, Flur 10, Flurstück 430/5) 

durchzuführen. Die externe Ausgleichsmaßnahme 2 ist Bestandteil einer Sam-

melkompensationsmaßnahme. Ziel der Sammelkompensationsmaßnahme ist 

die Entwicklung eines naturbestimmten Walds durch dauerhafte, natürliche 

Sukzession.  

 Im Geltungsbereich der Sammelkompensationsmaßnahme ist mit einem Flä-

chenanteil von 1.360 m² aus einer als Wildacker genutzten Fläche ein naturbe-

stimmter Wald zu entwickeln. Die Nutzung als Wildacker ist dauerhaft einzu-

stellen. Die zu entwickelnde Fläche ist ohne weitere Pflegemaßnahmen der na-

türlichen Sukzession zu überlassen. 

 

 Die Durchführung der externen Ausgleichsmaßnahme 2 soll spätestens 1 Jahr 

nach Entlassung des Grundstücks aus dem Thüringer Altlasteninformations-

system (THALIS) erfolgen. 

 

5.7 Artenauswahl  

 

a) Bäume: 

  

 Laubbäume – standortheimische Arten: 

 Acer platanoides in Sorten  - Spitz-Ahorn 

 Acer pseudoplatanus in Sorten - Berg-Ahorn 

 Acer campestre in Sorten  - Feld-Ahorn 

 Betula pendula    - Weiß-Birke 

 Carpinus betulus    - Hainbuche 

 Fraxinus excelsior   - Gem. Esche 

 Prunus avium    - Vogelkirsche 
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 Quercus robur    - Stiel-Eiche, Sommer-Eiche 

 Tilia cordata     - Winter-Linde 

 Tilia platyphyllos   - Sommer-Linde 

 

  

 Obstbäume - hochstämmig: 

 Obstbaum in Arten und regional- - Apfel, Birne, Süßkirsche, 

 typischen Sorten, vorzugsweise   Pflaume, Walnuss 

 in alten Sorten 

 

 

6. Festsetzung zur Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen 
 (§ 9 Abs. 1a BauGB, § 135a Abs. 1, 2 BauGB) 
 
6.1 Die zum vollständigen Ausgleich festgesetzte externe Ausgleichsmaßnahme 1 

gemäß Punkt 5.4 mit dem Ziel der Anlage, Entwicklung und dauerhaften Erhal-

tung einer Streuobstwiese auf einer Fläche von 720 m² im Geltungsbereich der 

externen Ausgleichsmaßnahme 1 wird den Baugrundstücken im Geltungsbe-

reich der Ergänzungssatzung, auf denen die Eingriffe in Natur und Landschaft 

geplant werden, vollständig zugeordnet. 

 

6.2 Die Fläche von 720 m² im Geltungsbereich der externen auf dem privaten Flur-

stück 173/13 in der Flur 6 der Gemarkung Großfurra hat die Vertragspartnerin 

zur Verfügung zu stellen. Die Vertragspartnerin hat die Anlage, Entwicklung 

und dauerhafte Erhaltung der Streuobstwiese einschließlich der extensiven 

Pflege der Vegetationsfläche sowie der Pflege der Obstbäume im Geltungsbe-

reich der externen Ausgleichsmaßnahme 1 auf eigene Kosten durchzuführen. 

Die Durchführung der externen Ausgleichsmaßnahme 1 und die dauerhafte Be-

reitstellung der Fläche ist über einen städtebaulichen Vertrag zwischen der 

Stadt Sondershausen und der Vorhabenträgerin sowie durch die Eintragung 

einer entsprechenden Baulast auf dem Flurstück 173/13 in der Flur 6 der Ge-

markung Großfurra zu sichern. 

 

6.3 Die zum vollständigen Ausgleich festgesetzte externe Ausgleichsmaßnahme 2 

gemäß Punkt 5.6 mit dem Ziel der Entwicklung eines naturbestimmten Waldes 

auf einer Fläche von 1.360 m² im Geltungsbereich der externen Ausgleichs-

maßnahme 2 wird den Baugrundstücken im Geltungsbereich der Ergänzungs-

satzung, auf denen die Eingriffe in Natur und Landschaft geplant werden, voll-

ständig zugeordnet. Die Stadt Sondershausen führt die externe Ausgleichs-

maßnahme 2 als Teil einer Sammelkompensationsmaßnahme auf dem städti-

schen Flurstück 430/5 der Flur 10 in der Gemarkung Oberspier durch.  

 

 

II. K E N N Z E I C H N U N G E N 
 (§ 9 Abs. 5 BauGB) 
 
7. Der Planungsbereich liegt im Bergwerkseigentum „Sondershausen“ (Kalisalze) 

und in der deckungsgleichen Bewilligung „Im Wippertal“ (Steinsalz). Rechtsin-

haber dieser Bergbauberechtigungen ist die GSES Glückauf Sondershausen 

Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH.  

 Bei der Planung von baulichen Anlagen ist die Verträglichkeit gegenüber der 

errechneten Restsenkungen, Zerrungen, Pressungen und Schieflagen an der 

Erdoberfläche zu überprüfen. Von der Rechtsinhaberin der Bergbauberechti-

gung (GSES) ist eine Senkungsprognose für den Baubereich einzuholen. 

 



Text Teil B zur Ergänzungssatzung Nr. 12 „Wohnbebauung Mühlgasse - Ortsteil Großfurra“  
- Entwurf -       

 

Planungsstand Januar 2024  Seite 6 von 8 

III. N A C H R I C H T L I C H E   Ü B E R N A H M E N   V O N   
N A C H   A N D E R E N   G E S E T Z L I C H E N   V O R- 
S C H R I F T E N   G E T R O F F E N E N   F E S T S E T - 
Z U N G E N 

 (§ 9 Abs. 6 BauGB) 
 

8.1 Die Termine zum Beginn der Erdarbeiten sind mindestens zwei Wochen vor 

Beginn bei einer der für Bodendenkmale zuständigen Behörden (Thüringi-

sches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Weimar, oder Landrats-

amt Kyffhäuserkreis, Untere Denkmalschutzbehörde, Sondershausen) anzuzei-

gen, damit eine denkmalfachliche Begleitung der Arbeiten durchgeführt wer-

den kann.  

 

8.2  Zum Schutz wildlebender Tiere (insbesondere zur Vermeidung von Verbotstat-

beständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) sind Bäume und Sträucher nur 

außerhalb der Vegetationsperiode zu beseitigen (gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 

BNatSchG). Weiterhin sind zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 

Abs. 1 BNatSchG bauliche Maßnahmen an bestehenden Gebäuden (wie Ab-

bruch, Um- und Anbauten, Sanierungen) zeitlich und technisch so auszufüh-

ren, dass in oder an diesen Gebäuden lebende Tiere weder getötet noch ver-

letzt und während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- und Überwinte-

rungszeit nicht erheblich gestört oder beeinträchtigt werden (außerhalb der 

Wochenstubenzeiten von Fledermäusen und außerhalb der Brutzeit von Vö-

geln, hier: Gebäudebrütern). 

 Sollten sich an Gebäuden oder in Gehölzen dauerhaft genutzte Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten befinden, deren Schädigung / Zerstörung nicht vermieden 

werden kann, sind funktionserhaltende Maßnahmen erforderlich. Durch vorge-

zogene Maßnahmen ist zu gewährleisten, dass es trotz der beeinträchtigenden 

Aktivitäten nicht zu einem qualitativen oder quantitativen Verlust bei den ge-

schützten Arten kommt. Sie müssen daher unmittelbar am voraussichtlich be-

troffenen Bestand ansetzen und im räumlich-funktional Zusammenhang ste-

hen. 

 

8.3 Sollten vor und während der Umsetzung der Ergänzungssatzung artenschutz-

rechtliche Tatbestände festgestellt werden, die zum Zeitpunkt der Bearbeitung 

nicht bekannt waren, ist die Untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt 

Kyffhäuserkreis unverzüglich zu informieren. Bis zur Prüfung durch die Untere 

Naturschutzbehörde sind ggf. Bauarbeiten einzustellen. Es ist sicherzustellen, 

dass durch das Vorhaben keine Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 

BNatSchG eintreten. 

 

 

 

IV. H I N W E I S E  A U F  A N D E R E  G E S E T Z L I C H E  
V O R S C H R I F T E N 

 

9.1 Archäologische und paläontologische Zufallsfunde sowie Münzfunde unterlie-

gen gemäß Thüringer Denkmalschutzgesetz der Anzeigepflicht bei einer der 

zuständigen Stellen (Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäo-

logie, Weimar, oder Landratsamt Kyffhäuserkreis). 

 

9.2  Der Geltungsbereich der Ergänzungssatzung befindet sich außerhalb von 

Überschwemmungsgebieten sowie Wasser- und Heilquellenschutzgebieten. 

Der Geltungsbereich der externen Ausgleichsmaßnahme 1 liegt im 
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Überschwemmungsgebiet der Wipper, aber außerhalb von Wasser- und Heil-

quellenschutzgebieten. 

 Es gelten die Bestimmungen des Thüringer Wassergesetzes (ThürWG) in der 

zum Satzungsbeschluss gültigen Fassung. 

 Der Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen ist im Geltungsbereich der Er-

gänzungssatzung beschränkt möglich. Die Beschränkungen werden im Bauge-

nehmigungsverfahren von der Genehmigungsbehörde entsprechend des je-

weiligen konkreten Vorhabens definiert. Der § 54 des ThürWG (Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) ist zu beachten. 

 Sämtliches anfallendes Schmutzwasser im Geltungsbereich der Ergänzungs-

satzung ist über den Mischwassersammler in der Erschließungsstraße der 

zentralen Abwasserbehandlungsanlage der Stadt Sondershausen zuzuführen. 

 Auf den Baugrundstücken anfallendes, nicht verunreinigtes Niederschlags-

wasser ist wiederzuverwenden und/oder auf den Baugrundstücken zu versi-

ckern. 

 Die Grundstücke sind an die zentrale Trinkwasserversorgung über die Trink-

wasserleitung in der Erschließungsstraße anzuschließen. 

 Zuständiger Ver- und Entsorgungsträger ist der Trinkwasser- und Abwasser-

Zweckverband „Helbe-Wipper“ mit Sitz in Sondershausen.  

 Die Lagerung wassergefährdender Stoffe und Erdwärmesonden sind bei der 

Unteren Wasserbehörde genehmigen zu lassen.  

 

9.3  Anfallende Abfälle sind getrennt zu halten (Vermischungsverbot) und zu dekla-

rieren (gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung). Nach Art und Beschaffenheit 

werden die Abfälle in gefährliche und nicht gefährliche Abfälle eingestuft. Der 

Nachweis der Entsorgung erfolgt gemäß Nachweis-Verordnung (Aufbewah-

rungspflicht 3 Jahre).  

 Nicht gefährliche Abfälle sind gemäß § 17 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) i. 

V. m. § 3 Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz 

(ThürAGKrWG) der entsorgungspflichtigen Körperschaft (Kyffhäuserkreis) an-

zudienen. Das Grundstück ist an die öffentliche Abfallentsorgung anzuschlie-

ßen. 

 

9.4  Geologische Untersuchungen – Erdaufschlüsse (Bohrungen, größere Baugru-

ben, Messstellen) sowie geophysikalische und geochemische Messungen – 

sind gemäß § 8 Geologiedatengesetz (GeoIDG) spätestens zwei Wochen vor 

Baubeginn unaufgefordert beim Thüringer Landesamt für Umwelt, Geologie 

und Naturschutz (TLUBN) anzuzeigen. Weiterhin sind die Ergebnisse (Bohrdo-

kumentation, Messdaten, Test- und Laboranalysen, Pumpversuchsergebnisse, 

Lagepläne u. ä.) gemäß § 9 GeoIDG spätestens drei Monate nach Abschluss 

der Untersuchungen unaufgefordert durch die Auftraggeber oder die beauf-

tragten Firmen vorzugsweise elektronisch zu übergeben. In den Ausschrei-

bungs- und Planungsunterlagen soll auf diese Pflicht hingewiesen werden. 

 Die Bearbeitung und Dokumentation erfolgt im Geologischen Landesdienst 

des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN). 

Für die Übermittlung der Daten steht die E-Mail-Adresse  

 bohrarchiv@tlubn.thueringen zur Verfügung. 

 Rechtliche Grundlage ist das „Gesetz zur staatlichen geologischen Landesauf-

nahme sowie zur Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geo-

logischer Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfül-

lung öffentlicher Aufgaben“ (Geologiedatengesetz – GeoIDG) in der aktuellen 

Fassung.  

 Eventuell im Planungsgebiet vorhandene Bohrungsdaten können online re-

cherchiert werden (http://www.infogeo.de).  
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9.5  Die Grundstücke im Geltungsbereich der Ergänzungssatzung und der externen 

Ausgleichsmaßnahme 1 werden im Thüringer Altlasteninformationssystem 

(THALIS) nicht als altlastenverdächtige Flächen geführt. Das Grundstück der 

externen Ausgleichsmaßnahme 2 wird mit einem Altlastenverdacht geführt. Die 

Entlassung aus dem Thüringer Altlasteninformationssystem (THALIS) soll be-

antragt werden. 

  

 Sollten sich bei der Realisierung des Bebauungsplans Verdachtsmomente für 

das Vorliegen schädlicher Bodenveränderungen / Altlasten oder eine Beein-

trächtigung anderer Schutzgüter ergeben, so sind diese im Rahmen der Mitwir-

kungspflicht sofort der Unteren Bodenschutzbehörde beim Landkreis Kyffhäu-

serkreis anzuzeigen, damit im Interesse des Maßnahmenfortschritts und der 

Umwelterfordernisse ggf. geeignete Maßnahmen koordiniert und eingeleitet 

werden können. 

 

9.6 Im 3-km-Radius des Planungsgebietes befindet sich die Anlage der Firma 

GSES mbH Sondershausen, Schachtstraße 20-22, 99706 Sondershausen, die 

der Störfall-Verordnung unterliegt. 

 

9.7  Das Planungsgebiet befindet sich in einem durch Munitionskörper gefährdeten 

Bereich. Sollten bei Bau- und Erschließungsarbeiten Kampfmittel gefunden 

werden, ist sofort die Fundstätte zu sichern und eine der zuständigen Stellen 

(Landratsamt Kyffhäuserkreis, örtliche Polizeidienststelle oder die Firma Tau-

ber Delaborierung, Erfurt) zu informieren. 

 

9.8 Während der Bauphase ist sicherzustellen, dass die in der Allgemeinen Ver-

waltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – (AVV 

Baulärm vom 19.08.1970) festgesetzten Immissionsrichtwerte für die betroffe-

nen Gebiete während der Tagzeit und vor allem während der Nachtzeit einge-

halten werden. Dabei gilt als Nachtzeit die Zeit von 20:00 – 7:00 Uhr. 

 

9.9 Bei der Neuanpflanzung von Bäumen, Sträuchern und Hecken sind die Ab-

standsregelungen des Thüringer Nachbarrechtsgesetzes (Elfter Abschnitt 

Grenzabstände für Pflanzen) zu beachten. 

 

9.10 Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und im Geltungsbereich 

von Bebauungsplänen gilt die „Satzung zum Erhalt des Baumbestandes der 

Stadt Sondershausen“ (Baumschutzsatzung). 

 

 

 

V. H I N W E I S E   Z U R   P L A N U N G 
 

10.  Die Stadt Sondershausen wird mit der Vorhabenträgerin einen städtebaulichen 

Vertrag gemäß § 11 BauGB über die Kostenübernahme und Durchführung fol-

gender Leistungen abschließen: städtebauliche Planung einschließlich der 

Kosten für die Verfahrensdurchführung, Bereitstellung der privaten Grund-

stücksfläche im Geltungsbereich der externen Ausgleichsmaßnahme 1 sowie 

Durchführung der externen Ausgleichsmaßnahme 1 einschließlich der dauer-

haften extensiven Pflege in einem Zeitraum von 30 Jahren sowie die Kosten-

übernahme für die externe Ausgleichsmaßnahme 2. 


